
Anlage 1

Mustervertrag
	Liefer- und Abnahmevertrag
für regionales Qualitätsobst
	Erzeugername und -nummer:

____________________________________


	
	dieses Feld wird vom Abnehmer ausgefüllt


Zwischen dem Erzeuger 

___________________________________________________________________Name, Vorname

___________________________________________________________________
Straße, PLZ, Ort

___________________________________________________________________Telefon


und dem Verarbeiter


 ___________________________________________________________________












(Stempel)

wird folgender Vertrag geschlossen:

§ 1: Angebot und Abnahme

Der Erzeuger bietet aus seinem Anbau auf den in Anlage 1 (Angaben zu den Vertragsflächen) dieses Vertrags genannten Flurstücken, welche in den Landkreisen Esslingen und Reutlingen sowie im Alb-Donau-Kreis liegen, für die Dauer des Vertrags dem Abnehmer Obst zur Vermarktung bzw. Verarbeitung an.

Die Abnahmemengen betragen:

	Lieferung
	Lieferdatum
	Obstart
	Menge [Dezitonnen]
	Unterschrift Erzeuger

	Nr. 1
	....../...../2012
	
	
	

	Nr. 2
	....../...../2012
	
	
	

	Nr. 3
	....../...../2012
	
	
	

	Nr. 4
	....../...../2012
	
	
	


§ 2: Erzeugerkriterien und deren Überprüfung

Der Erzeuger verpflichtet sich, folgende Kriterien einzuhalten:

1) Herkunft

Das angebotene Obst stammt ausschließlich von den in Anlage 1 (Angaben zu den Vertragsflächen) angegebenen Grundstücken der Landkreise Esslingen und Reutlingen sowie des Alb-Donau-Kreises.

2) Art der Obstproduktion

Sofern Pflanzenschutzmaßnahmen durchgeführt werden, gelten die Richtlinien der umweltschonenden Produktion nach den gesetzlichen Regelungen.

Sofern gedüngt wird, erfolgt dies zum nachgewiesenen Bedarf auf der Basis von Bodenproben maximal auf Nährstoffvorratsstufe C
) nach den entsprechenden gesetzlichen Regelungen.

Hinweis: Wird der Grasaufwuchs gemulcht bzw. gemäht, aber nicht abgeräumt, ist der Nährstoffentzug im Vergleich zum Abräumen sehr viel geringer und damit die Notwendigkeit des Nachdüngens stark reduziert.

3) Produktqualität

Das Obst muss in ausgereiftem, unverdorbenem Zustand angeliefert werden, um eine hohe Produktqualität zu gewährleisten. 

4) Baumbestand

Die Bestände müssen überwiegend aus Hochstämmen oder anderen großkronigen Bäumen auf starkwachsenden Unterlagen bestehen. Die Baumzahl darf 200 Bäume pro Hektar nicht überschreiten. Idealbestände tragen 30 bis 120 Bäume pro Hektar.

5) Baumpflege

Es dürfen keine flächenhaften Rodungen der Baumbestände vorgenommen werden.

Ein regelmäßiger Pflegeschnitt ist erforderlich. Abgängige Bäume sind durch Neupflanzungen zu ersetzen, Altbestände sind zu verjüngen.

Der Erzeuger ist mit einer stichprobenweisen Überprüfung der Einhaltung der o.g. Erzeugungs- und Qualitätsregeln einverstanden. Er verpflichtet sich, dem Abnehmer oder einer von der Initiative beauftragten Person wahrheitsgemäß Auskunft über Herkunft und Anbau des Obstes zu geben und nach Voranmeldung die Anbauflächen zu zeigen. Der Erzeuger wird dem Abnehmer auf Anforderung auch Früchte oder Blätter jeder Wachstumsperiode für eine Untersuchung durch ein anerkanntes Labor zur Verfügung stellen.

§ 3: Vergütung

Sofern die gelieferte Ware den unter § 2 genannten Kriterien entspricht, erhält der Erzeuger vom Abnehmer einen Mehrpreis von mindestens € 3,00 pro dt auf den aktuellen Marktpreis.

§ 4: Vertragsdauer und -änderungen, Angaben zu Vertragsflächen

1.  Dieser Vertrag gilt für die laufende Saison. Er tritt mit Unterzeichnung in Kraft. Für diese Zeit verpflichtet sich der Erzeuger, die unter § 2 genannten Erzeugerkriterien einzuhalten.

2.  Anlage 1 (Angaben zu den Vertragsflächen) und Anlage 2 (Praktische Empfehlungen zum Naturschutz in Streuobstwiesen) sind Bestandteile des Vertrages. Der Erzeuger versichert die Aushändigung und Kenntnisnahme mit seiner Unterschrift.

§ 5: Schadensersatz

Verdorbenes bzw. mit nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln behandeltes Obst kann große Mengen des zu verarbeitenden Materials verunreinigen und so zu erheblichen Schäden führen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Erzeugerkriterien nach § 2 die entscheidende Geschäftsgrundlage darstellt. Der Erzeuger haftet daher für die Einhaltung der Erzeugerkriterien nach § 2, jedoch nur in den Fällen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

	Der Erzeuger:
	
	Der Verarbeiter:



	Name (bitte in Druckschrift)


	
	

	Ort


	
	Stempel

	Datum, Unterschrift
	
	Datum, Unterschrift





Anlage 1 zum Liefer- und Abnahmevertrag
	Angaben zu den Vertragsflächen

	Erzeugername und -nummer:

_______________________________


	
	dieses Feld wird vom Abnehmer ausgefüllt


Die folgenden Angaben sind vom Erzeuger bitte vollständig auszufüllen!

	Name:
	

	Straße:
	

	Ort:
	

	Telefon:
	


Es können nur Flurstücke angegeben werden, die im Alb-Donau-Kreis sowie in den Landkreisen Reutlingen und Esslingen liegen!

	Flurstück Nr. 1
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 2
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 3
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 4
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:


	Flurstück Nr. 5
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 6
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 7
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 8
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 9
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:

	Flurstück Nr. 10
	Gemarkung:

	
	Gewann:

	Flurstücksgröße:
	Flurstück-Nr.:                             Anzahl der Obstbäume:

	ca. _______ ar
	durchschnittlich zu erwartende Obstmenge [dt]:


Anlage 2 zum Liefer- und Abnahmevertrag

Praktische Empfehlungen zum Naturschutz in Streuobstwiesen

1. Wiesenpflege FILLIN"Adresse"  \* MERGEFORMAT 
Klassisch:
Blütenreiche Wiesen gehören zum Inventar der Streuobstlandschaft. Aber nur über eine entsprechende Nutzung lässt sich dieser Reichtum auch bewahren.

Die beste Form der Wiesenbewirtschaftung ist nach wie vor die landwirtschaftliche Nutzung. Falls Ihnen eine solche nicht möglich sein sollte, gehen Sie auf einen Landwirt oder Tierhalter zu und fragen Sie, ob er Ihre Wiese mit bewirtschaften kann. Sorgen Sie dafür, dass er die Fläche auch nutzen kann!

Das heißt: Pflanzen Sie Hochstämme in ausreichendem Abstand (mindestens 12 m), damit auch mit modernen Maschinen bewirtschaftet werden kann. Oft bietet sich auch die Beweidung an, dazu ist es allerdings notwendig, vor allem die Jungbäume zu schützen. Bringen Sie daher stabile Baumschutzgitter an, die zur Tierart passen!

Für eine Beweidung eignen sich ebenfalls nur Hochstämme.

Ohne Landwirtschaft:
Ist eine landwirtschaftliche Nutzung der Wiese nicht machbar, so ist Ihr Engagement gefordert. Mähen Sie mit dem Balkenmäher. Nach dem Handschnitt mit der Sense ist das die schonendste Methode für die wirbellosen Tiere ihrer Wiese. Das Gras sollten Sie von der Fläche abrechen, da sonst mit der Zeit die Wiese verfilzt. Dadurch nimmt die Blütenpracht ab, Mäuse werden dagegen gefördert. Sie können das Gras beispielsweise auf einem Haufen am Grundstücksrand oder auf den Baumscheiben kompostieren. Unter den Bäumen sollten Sie den nicht verrotteten Rest über den Winter allerdings wieder entfernen, weil ansonsten über den Winter Mäuse in den Wurzelbereich gelockt werden.

So eine Prozedur macht viel Arbeit, ist aber auf lange Sicht notwendig, um eine Blumenwiese zu erhalten.

Bevor Sie zum Rasenmäher greifen und regelmäßig Ihre Wiese wie einen Rasen kurz halten, ist es aus Naturschutzsicht besser, einen Mulchmäher zu verwenden und zwei- bis dreimal im Jahr zu mähen. Nachteil dieser Geräte ist die hohe Drehzahl des Mulchmessers, welches eine hohe Sogwirkung erzeugt. Die ist zwar nötig, um das Gras mehrfach zu zerkleinern, vernichtet aber auch alle Tiere, die nicht rechtzeitig fliehen können. Mähen Sie deshalb mit diesen Geräten abschnittsweise, sodass die Tiere eine Chance zu Flucht haben.

Auch Kombinationen von landwirtschaftlicher Nutzung und z. B. mehrmaliges Mulchen in den aufwändig zu pflegenden Baumreihen sind in der Praxis möglich.

2. Baumpflege FILLIN"Adresse"  \* MERGEFORMAT 
Im Streuobstbau in der freien Landschaft sollte nach wie vor der Hochstamm (Kronenansatz in einer Höhe von 1,60 – 1,80 m) die bevorzugte Baumform sein. Wichtig ist vor allem, dass auf stark wachsenden Unterlagen (Sämlingsunterlagen) veredelte Bäume gepflanzt werden. Denn nur so können auch wieder die Baumriesen entstehen, die den ästethischen Reiz unserer Landschaft ausmachen und den Lebensraum von Steinkauz und Grünspecht bewahren. Bereits bei der Pflanzung können Sie sich späteren Ärger ersparen. Wählen Sie robuste und starkwachsende Sorten, die auf den entsprechenden Standort passen. Inzwischen gibt es Neuzüchtungen, die sogar gegen verschiedenste Krankheiten resistent sind (z. B. Remo, Rewena, Topaz). Neu gepflanzte Bäume brauchen die ersten zehn Jahre einen jährlichen sachgerechten Erziehungsschnitt, um einen stabilen und selbst tragenden Kronenaufbau zu erreichen. 

Den richtigen Schnitt erlernen Sie bei den jährlich stattfindenden Schnittunterweisungen der Obst- und Gartenbauvereine oder der Grünflächenberatungsstelle des Landkreises Reutlingen (Schulstr. 26, 72764 Reutlingen, Tel.: 07121-480-3020/-3021).

Später können Sie die Pflege etwas reduzieren. Um aber ein langes Baumleben und eine gesunde Ertragsphase zu ermöglichen, empfiehlt es sich, wenigsten alle drei bis fünf Jahre Schnittmaßnahmen durchzuführen. Dabei sollte das „Rasieren“ der Bäume vermieden werden. Entfernen Sie zu dicht stehendes und nach innen wachsendes Holz. Aber auch hier gilt: Arbeiten Sie mit Maß und Ziel. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an einen Fachmann oder nehmen Sie an einem der vielen meist kostenlosen Schnittkurse teil.

Erhalten Sie alte Obstbäume. Auch wenn der Ertrag eines solchen Baumveterans manchmal sehr gering ist, sein Wert für Vögel, Insekten und Fledermäuse ist doch immens.

Selbst zusammengebrochene Bäume sollten Sie nicht sofort roden. Sägen Sie die ausein-andergebrochene Krone ab und lassen Sie den Stamm stehen. Er ist beim Nachpflanzen nicht hinderlich und bietet noch viele Jahre einen wertvollen Lebensraum.

Ein wichtiges Kapitel im Obstbau ist und bleibt der Pflanzenschutz.
Fördern Sie Nützlinge! Um beispielsweise Blattläuse im Zaum zu halten, helfen Meisen. Unterstützen Sie diese Vögel mit Nistkästen. Diese sind leicht selbst zu bauen. Bauanleitungen gibt es im Internet unter www.nabu.de oder bei den Ortsgruppen der Naturschutzverbände. Darüber hinaus sind für fast alle Höhlen bewohnende Tier- und Vogelarten künstliche Nistmöglichkeiten im Handel erhältlich. Informieren Sie sich im Vogelschutzzentrum Mössingen, dort sind viele Nistkästen ausgestellt (Ziegelhütte 21, 72116 Mössingen, Tel.: 07473-1022).

Zur Vorbeugung gegen Mausbefall sind Sitzstangen für Greifvögel eine einfache aber wirkungsvolle Maßnahme.

Gegen steigende Insekten wie den Frostspanner haben sich Leimringe am Stamm im Herbst vor den ersten Frösten bewährt. Im Frühjahr sollten diese Leimringe allerdings wieder entfernt werden, da in der Zeit der Jungenaufzucht Gefahren für Vögel entstehen können.

Betreiben Sie Baumhygiene! Gegen Pilzerkrankungen hilft oft schon ein sachgerechter Pflegeschnitt, der Licht und Luft in die Baumkrone lässt. Dazu gehört auch das Entfernen von erkrankten Astpartien und „Fruchtmumien“. 

Diese kleine Auswahl soll Ihnen lediglich Appetit machen. Es gibt noch wesentlich mehr Möglichkeiten, mit naturverträglichen Methoden gesundes und schmackhaftes Obst zu ernten. Bilden Sie sich daher im Obstbau weiter!

Detaillierte Kenntnisse zu Krankheiten, wann beispielsweise ein Insekt für Ihren Baum schädlich wird, können Sie (neben vielem anderen) in den regelmäßig angebotenen Fachwartausbildungen erwerben. Um darüber hinaus den richtigen Umgang mit Pflanzenschutzmitteln zu erlernen, bietet sich eine Sachkundeschulung an. 

Informationen dazu erhalten Sie beim Kreislandwirtschaftsamt (Schillerstr. 40, 72525 Münsingen, Tel.: 07381-9397-7341). FILLIN "Betreff eingeben" \* MERGEFORMAT 
Anlage 2:

Energieeffizienzberatung Basischeck:

Einfache fachliche Einschätzung des Betriebs bezüglich Energieeffizienz durch z.B. die KlimaschutzAgentur im Landkreis Reutlingen.

Zeitaufwand: 
ca. 1,5 Std. 

Kosten:

200-250 € (ohne schriftlichen Bericht: 150 €)

Ergebnis: 
- Aussage über den Stand und die Potentiale bezüglich Einsatz erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Einsparpotentialen

- Aussage darüber, ob eine weitergehende Energieberatung empfohlen wird

Servicequalität Deutschland Stufe 1:
Nachhaltige Verbesserung und Weiterentwicklung der Dienstleistungsqualität im Betrieb. 

Zeitaufwand:
1,5 tägige Schulung eines Mitarbeiters zum Qualitäts-Coach, 3-4 Mitarbeiterworkshops (hausintern)

Kosten: 
295 € einmalig, 230-280 € jährlich, 70% der Kosten werden von der Geschäftstelle des Biosphärengebiets getragen

Ergebnis: 
- 8 umgesetzte Maßnahmen pro Jahr (z.B. Parkplatzbeschilderung, ansprechende Gestaltung des Verkaufsbereichs beispielsweise mit Blumen)
- Verbesserung der Servicequalität, aktive Kundenbindung

�  Die Gehaltsklassen sind u.a. im „Merkblatt zur Bodenuntersuchung im Hausgarten“ der Landesanstalt für Landwirtschaftliche Chemie an der Universität Hohenheim dargestellt.
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